
würden, so würdensie die fürstliche Regierung nicht so oft um das Fehlendebitten.“*°! Doch,

so erwiderte die Regierung, beruhte die Forderung von Seiten der Regierung nach dem Ankauf

einer entsprechenden Küche „keineswegs auf ein wiederholtes Ansuchen“*°? der Schwestern,

„sondern auf den § 73 des Gemeindegesetzes“*°* Dieser verpflichtet die Gemeinde auf „die

bestmögliche Verwaltung der bestehenden Gemeindeanstalten [...], was aber im Armenhaus

Schaan nicht der Fall ist“*%*. Dementsprechend ist wohl auch das Dekret von 1875 an den

Armenpfleger zu verstehen, in dem gefordert wird, dass im Laufe des Sommers ein Ofen im

Krankenzimmer einzusetzen sei, damit diese Räumlichkeiten auch im Winter der Nutzung

zugeführt werden könnten. Diese Maßnahme „erscheint gegenwärtig um so dringender, als eine

abermalige Vermehrung von solchen Hausgenossen in Aussichtsteht, die zur kalten Zeit ein

geheiztes Zimmernicht entbehren können.“*°

Die Regierung mischte sich weiters in die Personalfrage des Armenhauses ein. So erging ein

Schreiben an die Gemeindevorstehung in dem diese darauf hingewiesen wurde, dass ihr

Armenhausderzeit überfüllt sei und es hierfür einer weiteren Schwester im Armenhaus bedürfe.

Schließlich seien „die drei mit der Leitung der Armenanstalt betrauten barmherzigen

Schwestern nicht mehr im Stande [...] ihren Obliegenheiten in solcher Weise nachzukommen,

wie es ihre Klosterregeln vorschreiben u. die Einrichtung einer Öffentlichen

Wohltitigkeitsanstalt bedingt.“ *°° Es geniige nicht eine zeitweilige, auswartige Aushilfe

anzustellen, “denn selten fügen sich dieselben der Hausordnung u. können auch nicht zur

Kinder u. Krankenpflege bei Tag u. zur Nachtzeit geeignet, verwendet werden.“**’ In diesem

Sinne wurden die Ortsvorsteher von Schaan und Vaduz „angegangen“, diesbezüglich

zusammenzutreten und die entsprechenden Geldmittel aufzutreiben. In ihrem Schreiben gab die

Regierung gar Ort und Uhrzeit für das abzuhaltende Treffen vor.

 

41 1] LA RE 1874/44: Schaan Armenhaus Angelegenheiten. Schreiben an die fiirstliche Regierung. Anschaffung
einer Kiiche fiir das Armenhaus. 12. Janner 1973.
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